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Ki.D.T. gGmbH - Kinder.Diagnostik.Therapie - im Sozialverband VdK Berlin-Brandenburg e. V.
Berlin

Bilanz zum 31. Dezember 2024

A K T I V S E I T E

31.12.2024 31.12.2023
EUR TEUR

A. ANLAGEVERMÖGEN

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Software 7.940,00 14

II. Sachanlagen

1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts-
ausstattung 645.743,00 603

2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im
Bau 453,00 0

646.196,00 603

B. UMLAUFVERMÖGEN

I. Forderungen und sonstige Vermögensge-
genstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leis-
tungen 8.503,17 35

2. Forderungen gegen verbundene Unter-
nehmen 11.678,68 28

3. Sonstige Vermögensgegenstände 2.445,29 29

22.627,14 92
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kredit-

instituten 1.243.490,07 431

C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 44.673,42 190

1.964.926,63 1.330
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P A S S I V S E I T E

31.12.2024 31.12.2023
EUR TEUR

A. EIGENKAPITAL

I. Gezeichnetes Kapital 26.000,00 26

II. Gewinnrücklagen 63.061,53 63

89.061,53 89

B. SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN ZUR
FINANZIERUNG DES ANLAGEVERMÖGENS 640.836,00 603

C. RÜCKSTELLUNGEN

Sonstige Rückstellungen 127.680,00 118

D. VERBINDLICHKEITEN

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leis-
tungen 90.290,09 88
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem

Jahr 90.290,09 EUR (Vorjahr 88 TEUR)

2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesell-
schafter 129.641,03 0
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem

Jahr 129.641,03 EUR (Vorjahr 0 TEUR)

3. Verbindlichkeiten aus Zuwendungen 270.449,01 43
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem

Jahr 270.449,01 EUR (Vorjahr 43 TEUR)

4. Verbindlichkeiten aus öffentlichen Fördermit-
teln für Investitionen 0,00 10
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem

Jahr 0,00 EUR (Vorjahr 10 TEUR)

5. Sonstige Verbindlichkeiten 62.472,88 67
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem

Jahr 62.472,88 EUR (Vorjahr 67 TEUR)
- davon aus Steuern 54.551,31 EUR

(Vorjahr 54 TEUR)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit

6.161,59 EUR (Vorjahr 2 TEUR)

552.853,01 208

E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 554.496,09 312

1.964.926,63 1.330
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Ki.D.T. gGmbH - Kinder.Diagnostik.Therapie - im Sozialverband VdK Berlin-Brandenburg e. V.
Berlin

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024

2024 2023
EUR TEUR

1. Umsatzerlöse 2.792.417,64 2.516

2. Zuwendungen 5.824.833,83 5.076

3. Sonstige betriebliche Erträge 98.847,23 77

8.716.098,70 7.669
4. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter 5.371.288,92 4.740

b) Soziale Abgaben 1.031.841,98 939

6.403.130,90 5.679

Zwischenergebnis 2.312.967,80 1.990

5. Abschreibungen auf immaterielle Ver-
mögensgegenstände des Anlagever-
mögens und Sachanlagen 113.798,78 129

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.199.169,02 1.861

7. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0
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Anhang für das Geschäftsjahr 2024 

1 Allgemeine Angaben 

Die Ki.D.T. gGmbH – Kinder.Diagnostik.Therapie - im Sozialverband VdK Berlin-Branden-

burg e. V. (nachfolgend kurz Ki.D.T. gGmbH) hat ihren Sitz in Berlin und ist eingetragen in 

das Handelsregister beim Amtsgericht Charlottenburg unter der Nummer HRB 167619 B. 

Die Ki.D.T. gGmbH ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Sozialverbandes 

VdK Berlin-Brandenburg e.V. 

Sie wurde am 16. Januar 2015 gegründet und am 2. Juni 2015 in das Handelsregister ein-

getragen. Die steuerbegünstigten Zweckbetriebe sind von der Körperschaftsteuer und der 

Gewerbesteuer befreit. 

Die Ki.D.T. gGmbH ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB. 

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte nach den Vorschriften des HGB. Die Glie-

derung der Bilanz entspricht § 266 HGB, die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem 

Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt. Die Gliederung der Bilanz 

und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden nach § 265 HGB erweitert. In der Gewinn- 

und Verlustrechnung wurden keine Änderungen im Ausweis der Vorjahresbeträge vorge-

nommen. 

Bei der Bewertung wurde von der Fortsetzung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen. 

2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände (Software) und das 

Sachanlagevermögen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich der bisher 

aufgelaufenen und im Geschäftsjahr planmäßig fortgeführten Abschreibungen bewertet. 

Die Abschreibungen erfolgen nach Maßgabe der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer li-

near. 

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. 

Ausfallrisiken sind durch angemessene Wertberichtigungen berücksichtigt. 
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Seit dem Jahr 2024 erfolgt der Ausweis der Rückstellungen für Wertguthaben der Mitarbei-

ter und Mitarbeiterinnen saldiert mit den entsprechenden Insolvenzgesicherten Guthaben 

für die Rückdeckung betrieblicher Wertguthaben unter dem Posten sonstige Vermögens-

gegenstände. Die Vorjahresbeträge der sonstigen Vermögensgegenstände und der Rück-

stellungen wurden für eine bessere Vergleichbarkeit angepasst.  

Die Kassenbestände und die Guthaben bei Kreditinstituten sind zu ihren Nominalbeträgen 

angesetzt. 

Die Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens werden in 

Übereinstimmung mit dem Anlagevermögen gebildet und entsprechend den Abschreibun-

gen aufgelöst. 

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse 

Verpflichtungen, die das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen. Sie sind mit dem nach ver-

nünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt. Rückstel-

lungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit 

entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre 

abgezinst. 

Die Verbindlichkeiten sind zu Ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. 

Unter den Rechnungsabgrenzungsposten sind nur Ausgaben und Einnahmen vor dem Bi-

lanzstichtag, die Aufwand bzw. Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag dar-

stellen, ausgewiesen. 

3 Erläuterungen zur Bilanz 

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist im Anlagenspiegel darge-

stellt, der diesem Anhang abschließend beigefügt ist. 

Die Forderungen gegenüber Gesellschaftern bestehen zum Bilanzstichtag in Höhe von 

12 TEUR (§ 42 Abs. 3 GmbHG). 

Es wurden Rückstellungen für nicht genommene Urlaube, Jubiläumszahlungen sowie wei-

tere Rückstellungstatbestände gebildet. Die Summe der Rückstellungen beträgt 128 TEUR.  

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen zum Bilanzstichtag in Höhe von 

130 TEUR (§ 42 Abs. 3 GmbHG). 
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4 Sonstige Angaben 

4.1 Geschäftsführung 

Geschäftsführer der Gesellschaft ist Stephan Klauert, Berlin. 

4.2 Haftungsverhältnisse 

Es bestehen keine Haftungsverhältnisse gegenüber Dritten. 

4.3 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Gesellschaft 

Im Jahr 2024 waren durchschnittlich 125 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen beschäftigt. 

4.4 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Geschäftsjahres 

Keine. 

4.5 Ergebnisverwendungsvorschlag 

Die Gesellschaft weist ein ausgeglichenes Jahresergebnis aus. 

Berlin, 30. Juni 2025 

 gez. Stephan Klauert 
 Geschäftsführer 

 



Anfangs-

Bilanzposten stand Zugang Abgang Endstand

A. Anlagevermögen EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

I. Immaterielle Vermögens-

gegenstände

Software 170.147,25 4.015,04 0,00 174.162,29

II. Sachanlagen

1. Andere Anlagen, Betriebs- 

und Geschäftsausstattung 2.656.779,54 146.704,74 35.763,37 2.767.720,91

2. Geleistete Anzahlungen 0,00 453,00 0,00 453,00

2.656.779,54 147.157,74 35.763,37 2.768.173,91

2.826.926,79 151.172,78 35.763,37 2.942.336,20

Anlagenspiegel für das Geschäftsjahr 2024

Entwicklung der Anschaffungswerte
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Anfangs- Entnahme für Restbuchwerte Restbuchwerte

stand Abgänge Endstand

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

6 7 8 9 10 11

156.115,25 10.107,04 0,00 166.222,29 7.940,00 14.032,00

2.054.049,54 103.691,74 35.763,37 2.121.977,91 645.743,00 602.730,00

0,00 0,00 0,00 0,00 453,00 0,00

2.054.049,54 103.691,74 35.763,37 2.121.977,91 646.196,00 602.730,00

2.210.164,79 113.798,78 35.763,37 2.288.200,20 654.136,00 616.762,00

Geschäftsjahres 31.12.2024 31.12.2023

Entwicklung der Abschreibungen

Abschreibungen

des
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Ki.D.T. gGmbH - Kinder.Diagnostik.Therapie - im Sozialverband VdK Berlin-Brandenburg e. V.
Berlin

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Ki.D.T. gGmbH - Kinder.Diagnostik.Therapie - im Sozialverband VdK Berlin-

Brandenburg e. V., Berlin

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss der Ki.D.T. gGmbH - Kinder.Diagnostik.Therapie -

im Sozialverband VdK Berlin-Brandenburg e. V., Berlin, – bestehend aus der Bilanz

zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäfts-

jahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 sowie dem Anhang, einschließlich

der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deut-

schen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und ver-

mittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung

ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Fi-

nanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2024 sowie ihrer Ertragslage für das

Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Ein-

wendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317

HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere

Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verant-

wortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses“ unseres Be-

stätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen un-

abhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufs-
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rechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in

Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass

die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als

Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

für den Jahresabschluss

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresab-

schlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrecht-

lichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der

Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger

Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-

gens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetz-

lichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstim-

mung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig

bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der

frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen

(d. h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irr-

tümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür ver-

antwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätig-

keit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zu-

sammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig,

anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des

Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilan-

zieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenste-

hen.

Verantwortung des Abschlussprüfers für

die Prüfung des Jahresabschlusses

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahres-

abschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von
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dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Bestätigungsvermerk zu ertei-

len, der unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür,

dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der

Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-

schlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets

aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern re-

sultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet

werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jah-

resabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beein-

flussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine

kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen

im Jahresabschluss aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen

und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie er-

langen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundla-

ge für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Hand-

lungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist

höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche

Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammen-

wirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellun-

gen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

• erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses re-

levanten internen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den

Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur

Wirksamkeit der internen Kontrollen der Gesellschaft abzugeben.
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• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern ange-

wandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den ge-

setzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhän-

genden Angaben.

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzli-

chen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung

der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnach-

weise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder

Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesell-

schaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu

dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir ver-

pflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresab-

schluss aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind,

unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf

der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prü-

fungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu

führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen

kann.

• beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt

einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegen-

den Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss un-

ter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den

tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und

Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
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Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den ge-

planten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfest-

stellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die

wir während unserer Prüfung feststellen. 

Berlin, 4. August 2025

Solidaris Revisions-GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Steuerberatungsgesellschaft
Zweigniederlassung Berlin

  

Dr. Thomas Drove Ulrich Karl
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

Steuerberater Steuerberater
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